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 Veröffentlicht am 28.10.1986
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40/01 Verwaltungsverfahren

80/06 Bodenreform

Norm

AVG §62 Abs4;

AVG §63 Abs1;

AVG §68 Abs1;

FlVfGG §20 impl;

FlVfGG §28 impl;

FlVfLG Tir 1969 §47;

FlVfLG Tir 1969 §68 Abs2;

Rechtssatz

Eine in einem früheren Stadium eines stufenweise verlaufenden Regulierungsverfahrens übergangene Partei

(Agrargemeinschaft) kann einen ihr später über Verlangen zugestellten Berichtigungsbescheid (§ 62 Abs 4 AVG), mit

dem die ihr im Hauptteilungsplan betre@end Gemeindegut zugedachte GesamtAäche vermindert wurde, nicht mit

Erfolg anfechten, wenn bereits ein auf dem Berichtigungsbescheid beruhender Regulierungsplan rechtskräftig erlassen

wurde. Die übergangene Partei erleidet hiedurch keinen Rechtsnachteil, wenn sie den (später ergangenen)

Regulierungsplan durch ein Rechtsmittel bekämpfen konnte.
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